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Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten zu 

zum Nationalrat Dr .. Jörg HaLler und Genossen 
betreffend Zweiter Bericht der Volksanwalt­
schaft - Kriegsopferversorgung vom 3e J~li 1979 9 
Nr. ::;1/J." 

7-1JA.8 

-08~ 29 
S-1/J 

Die Volksanwaltschaft hat in ihrem. Zweiten Bericht (S", 19) 

darauf hingewiesen, daß die Verwaltu."1g bei der Vollzieh'.IDg 

des Kriegsopferversorgungsges(~tzes durch d5.e kasuistische 

,Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes mit beträchtlichen 

Schwierigkei ten konfrontiert sei 'U..."1d daß nach ihrer Auf­

fassung verschiedene KlarsteIlungen durch legistische l\iaC ... 

nahmen erforderlich wären .. Die Abgeordneten Dr. Jörg Haider 

lmd Genossen haben nunmehr mi t Berufung auf diesen Bericht 

die Anfr:1.ge an mich gerichtet, wie meine Stelllmgnahme hie­

zu lautet ux:td ob derzeit für die in Rede stehenden Klar­

stellungen legistische Vorarbeiten geleistet werden .. 

Ich beehre mich, diese Anfrage 'v"lie folgt zu beantworten: 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz steht seit 1 .. Jänner 1950 

in Geltung. Zu diesem Gesetz wurden bisher 28 Novellen be­

schlossen, die in erster Linie Leistu...'1gsverbesserlmgen vor- " 
sehon, aber atwh viele Bestimmungen enthalten, welche"auf 

Grund der praktischen Erfahrungen eine für die Kriegsopfer 

möglichst effiziente Du.rchführun.g gevlährleisten., Sowohl das 

Starnmgesetz als auch die Novellen wurden {lOn Nationalrat 

nach eingehenden Beratungen mit der Interessenvertretung der 

Kr:l.egsopfer beschlossen; Es ha.."1del t sich um Bestimmungen, 

d:te sich im Laufe der (Jahrzehnte bestens bewährt haben ti,nd 

ich glaube auch sa.gen zu kön..l1en, den sozialpolitischen Vor­

stellungen der Kri.egsopfer und deren Vertretern durchaus 

entsprechen" 
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Bei einer im April dieses Jahr~s stattgefundenen Konferenz 
der World Veterans Federation in JoJondon. wurde hervorgehoben, 
daß die Versorgtlng der Kriegsopfer in Österreich beispiel­
gebel1.d für andere europäische Staaten ist 0 

Auch auf dem im Juni dieses Jal1!~es stattgefundenen 12.. ordent­
lichen Deleg:i.ertentag der Ze!ltralol'ganisation der Kriegsopfer­
verbände Österreichs hat der Vorstand. tn seinem Bericht auf 
eine Uberaus befriedigende Entwicklung der Kriegsopferversor­
gung in Österreich hingewieseno 

Die umfangreiche Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes auf 
dem Gebiete der Kriegsopferversorgung ist vor allem auf d.ie 
großen Aktivi täten der Kriegsopferverbände zurückzuführen ul1d 

hat zur Hechtssicherheitwesentlich beigetr2.gen. Annähernd 
200*000 Kriegsopfer beziehen a.uf Grund rechtskrä.ftiger Be­
scheide Versorgu..."1gsleistungeno 

Es ist mir be'Außt, daß es sich z .. B .. bei Beurteilung von Kausa­
litätsproblemen mitunter um schwierige Rechts- und Beweis­
fragen handelt, insbesondere dann, wenn eine Gesundheitsschä­
digung erst Jahrzehnte nach Ende des Krieges als Dienstbeschä­
digung geltend gemacht wird .. i~.hnliches gilt auch für die Ver­
schlin1"nerung bereits anerkannter Dienstbeschädigungen und für 
die Beurteilung der Pflegebeclürftigkeit .. 

Der Gesetzgeber hat diesen Schwierigkeiten bei Schwerbeschä­
digten dadurch Rechnung getragen g daß die Erschwernisse des 
Al ters im Zusammenwirken mit der Diens"tbeschädigung bei Er'" 
reichul1g einer bestimmten Altersgrenze durch eine Zulage pau-
'·1' I!... d sc~a aogego ~en weren. 

Die Volksrulwultscha.ft hat die diesbezüglichen Feststellungen 
in ihrem Bericht leider nicht konkretisiert .. Es bedarf daher 
meiner Ansicht nach zuerst einer Aussprache t um in Erfahrung 
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zu bringen, welche Mißstände die ifolksallwaltschaft in der 

Vorwal tune festgl~stel1 t hat, die durch legistische .Anderun-

5en beseitigt werder: müßten .. ulJerdies i.st es erforderlich, 

11iezu die Stellungnahxne df.:r Zentralorganisation der Kriegs­

opferverbände Österreichß als Interessenvel"'tretung aller 

Kriegsopfer einzuholen, die an d.er Vervdrklichung sozial­

poli -eisen er Zielsetzlmgen im Versorgungsbereich wesentlich 

beteiligt ist, ä1:nliche Beobachtungen wie die Volksanwal t·­
schaft aber bisher nicht geltend gemacht hat .. Ob und inwie­

wei t in der }I'alge 1ie Vorstellungen der Volksanwaltschaft 

auch tatsächlich ,rerwirklicht werden können y wird nicht zu­

l.etzt von der Höhe des hiemi t verbundenen finanziellen Auf .. · 

wcnldes abhängen~ 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber darau~f hinweisen, daß 

:ich bereits im Vorjahr zwei Arbeitsgruppen eingesetzt habe, 
deren Aufgabe eG ist, im Ein"'lernelunen mit den Kriegsopferver­
bänden Vorschläge zu erstatten, tmviewei t noch Vereinfachungen 

für die Kriegsopfer, insbesondere bei der Inanspruchnahme der 
Heilfürsorge und orthopädischen VersoTgung, iliöglich sind .. 
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